
ÖSTERREICmSCHE NOT ARIATSKMtIMER 
A-1010 Wien, Landesgerichtsstraße 20 Telefon: 402 45 09 10, Telefax: 43 34 75 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Betrifft: Entwurf eines Insolvenzrechtsänderungsgesetz 
Zl. 37.006/121-3/93 

Wien, am 20. September 1993 
GZ. 680/93, P. 

Die Österreichische Notariatskammer übersendet in der Anlage 25 Ausfertigungen ihrer 

Stellungnahme zu obigem Gesetzentwurf. 

25 Beilagen 
. ,/ 
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26/SN-322/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



ÖSTERREICmSCHE NOTARIATSKAMMER 
A-IOIO Wien, Landesgerichtsstraße 20 

An das 
Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wie n 

Telefon: 402 45 09 10, Telefax: 43 34 75 

Wien, am 20. September 1993 
GZ. 680/93,P. 

Betrifft: Stellungnahme zu Zl. 37.006/121-3/93 zum Entwurf eines Insolvenzrechts­
änderungsgesetzes 1993 

Die gefertigte Notariatskammer dankt für die Übermittlung des Entwurfes eines Insolvenz­
rechtsänderungsgesetzes 1993 und erlaubt sich, innerhalb offener Frist die gewünschte Stellung­
nahme sowohl an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als auch an das Bundesministe­
rium für Justiz abzugeben. 

Obwohl notarielle Belange nur in Teilbereichen berührt sind, erlaubt sich die Österreichische No­
tariatskammer insbesondere den Änderungen des Ges.m.b.H.-Gesetzes und des Rechnungsle­
gungsgesetzes vollinhaltlich zuzustimmen. Es wird jedoch angeregt, die Materie dahingehend zu 
überprüfen, ob die in den §§ 74a und 74b angezogene Problematik zumindest teilweise sinnge­
mäß bei anderen Gesellschaftsformen auch zu regeln wäre. 

Gleichzeitig ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an das Präsidium des Nationalrates. 
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